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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1935

Norm

EO §222 c

Rechtssatz

Die Einverleibung einer Ersatzhypothek auf der Liegenschaft eines Dritten, der für die Schuld des Eigentümers der

versteigerten Liegenschaft zwar formell als Mitschuldner, im Innenverhältnis jedoch nur als Interzedent haftet, kann

vom Dritten im Rechtswege bestritten werden, wenn es sich bei diesem nur um eine formell eigene, materiell fremde

Schuld handelt.
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